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Gesetz 
vom 21. September 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 14. Dezember 1952 über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHVG), LGBl. 1952 Nr. 29, in der geltenden Fas-
sung, wird wie folgt abgeändert: 

Überschrift vor Art. 49 

C. Verwaltungskostenrechnung und Verwaltungskostenbeiträge 

Art. 49 

Verwaltungskostenrechnung 

Die Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung, die 
Liechtensteinische Invalidenversicherung und die Liechtensteinische Fami-
lienausgleichskasse führen eine gemeinsame Verwaltungskostenrechnung. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 51/2011 und 77/2011 
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Überschrift vor Art. 49bis 

Aufgehoben 

Art. 49bis Sachüberschrift sowie Abs. 2 und 3 

Verwaltungskostenbeiträge 

2) Der Verwaltungskostenbeitrag wird von der Regierung im Ver-
ordnungswege festgesetzt und darf 5 % aller Versicherungsbeiträge nicht 
übersteigen. Leistungspflichtig sind der Arbeitgeber, der Selbständiger-
werbende, der freiwillig Versicherte, der Nichterwerbstätige sowie der 
Arbeitnehmer, dessen Arbeitgeber der Beitragspflicht nicht untersteht. 
Art. 45, 46 und 46bis finden entsprechende Anwendung. 

3) Decken die in einem Geschäftsjahr erhobenen Verwaltungskosten-
beiträge die Verwaltungskosten abzüglich der Erträge für die Abgeltung 
der übertragenen Aufgaben nicht, so ist das Defizit durch die Verwal-
tungskostenreserven abzudecken. Betragen am Ende des Geschäftsjahres 
die Reserven weniger als ein Drittel oder mehr als zwei Drittel der jährli-
chen Verwaltungskosten, so ist der Verwaltungskostenbeitrag von der 
Regierung auf Beginn des zweiten diesem Geschäftsjahr folgenden Jahres 
neu festzusetzen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Re-
ferendumsfrist am 1. Januar 2012 in Kraft, andernfalls am Tage der 
Kundmachung. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 


